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— 72 ¦ —

sei, das zusammenlegungsbedürftige Gebiet von zwei bis drei Dörfern,
sofern es vermengt liegt, in ein einziges Projekt einzubeziehen, denn nur
so ist es möglich, die durchschnittliche Entfernung der Grundstücke vom
Wirtschaftshof merklich zu vermindern. Damit fällt aber auch die auf
S. 126 angegebene Weisung für die Neuzuteilung — die Entfernungen
vom Wirtschaftshof sollen im alten und neuen Bestand nicht allzu stark
voneinander abweichen (Siedelungen ausgenommen) — dahin. Diese
Forderung ist in dem Sinne abzuändern, daß die durchschnittliche
Entfernung vom Wirtschaftshof durch die Güterzusammenlegung soweit als
möglich vermindert werden soll.

Im Abschnitt über die Schaffung von Hofsiedelungen wird mit
Geschick dargetan, daß die Güterzusammenlegung eine einzigartige, nie
wiederkehrende Gelegenheit darstelle, um an unsern Haufendörfern die
so notwendigen Siedlungskorrekturen vorzunehmen.

Unter dem Titel „Melioration der Rebberge" werden schließlich
alle Arbeiten kurz beschrieben, die mit der Rekonstruktion der Rebberge
verbunden sind.

Das Buch ist mit zahlreichen, instruktiven Abbildungen und Plänen
versehen. Für eine spätere Auflage möchten wir anregen, Fig. 17 den
neuen Drainröhrennormen anzupassen und im Längenprofil (Fig. 24)
die Projekthöhen nachzusehen sowie die Längen (Stationierung)
anzugeben.

Zum Schluß sei noch empfohlen, in Zukunft die Umrechnung von
Hektaren in Jucharten zu unterlassen. Wir können heute vom jungen
Landwirt erwarten, daß er seine Berechnungen mit dem eidg. Flächenmaß

der ha mache, ohne damit einem gesunden Föderalismus im geringsten

Abbruch zu tun. Übrigens umfaß die Juchart nicht überall 36 a,
sondern sie hat in der ganzen Schweiz nicht weniger als etwa drei Dutzend
verschiedene Größen...

Das vorliegende Buch wird zweifellos nicht nur bei den
Landwirtschaftsschülern, sondern auch den Draineuren, den Interessenten an
Pflanzwerken, den Meliorationsbehörden und ganz allgemein bei den
Landwirten dankbare Aufnahme finden. Es wird ihnen die nötigen Grundlagen

geben, um mit Sachkenntnis an öffentlichen Meliorationen
mitzuwirken und das verbesserte Land mit Erfolg zu bebauen. Wir können
daher das gut ausgestattete Buch zur Anschaffung bestens empfehlen.

Dr. Hans Fluck.

Korrektur
zu Seite 15 der Januarnummer 1944.

Zeile 13 soll lauten:
1. Die Berechnungsmethode nach der Annahme von Porchet und Dupuit

statt:
1. Die Berechnungsmethode nach Porchet und Dupuit.

Zeile 14 soll lauten: Man geht von der. statt: Porchet und Dupuit
gingen von der...
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